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Gesetzliche Vorgaben und Fördermöglichkeiten 

zum Heizungstausch 

Anforderungen gemäß §72 Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Gebäudeeigentümer*innen mit einer Heizungsanlage, die mit einem flüssigen oder 

gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder 

aufgestellt worden sind, dürfen nicht mehr betrieben werden. Seit 2015 gilt dies auch für 

Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind und eine übliche Größe (4 bis 400 Kilowatt 

Heizleistung) aufweisen. Niedertemperatur- oder Brennwertanlagen mit besonders 

hohem Wirkungsgrad sowie Anlage mit weniger als 4 kW oder mehr als 400 kW 

Nennleistung sind davon nicht betroffen. Auch Heizungs- und Warmwasserrohre in 

unbeheizten Räumen müssen gedämmt werden. Selbstnutzende Hauseigentümer sind 

davon ausgenommen. 

Maßnahmen 

 Ein austauschpflichtiger Wärmeerzeuger wird außer Betrieb genommen und ein neuer förderfähiger 

Wärmeerzeuger eingebaut. 

 Insofern die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) beansprucht wird, ist ein hydraulischer 

Abgleich bei wassergeführten Systemen mit raumweiser Heizlastberechnung bei Wohngebäuden nach 

Verfahren A oder Verfahren B gemäß dem Formular der Vereinigung der deutschen Zentralheizungs-

wirtschaft durchzuführen. Bei luftgeführten Systemen ist ein Nachweis der Regulierung der Luftvolu-

menströme notwendig. Zudem müssen die Energieverbräuche sowie die Wärmemengen eines förder-

fähigen Wärmeerzeugers durch Bilanzierungs-/Messtechnik erfasst werden. 

Mehrwert und Kosteneinsparung 

 Niedrigere Heizkosten durch Reduzierung des Energieverbrauchs und damit geringerer 

Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen. 

 Reduzierung des Einsatzes von fossilen Brennstoffen und Steigerung des Immobilien-

wertes. 

 Heizkosteneinsparungen zwischen 10 bis 15 % je nach Effizienzgrad des installierten 

Heizsystems.∗ 

 Einsparungen von weiteren 10 bis 20 % bei zusätzlicher Nutzung einer thermischen Solaranlage.∗ 
  

 
∗ Hierbei handelt es sich um grobe Angaben, die je nach Ausgangssituation und Intensität der Maßnahme abweichen können. 

     Quelle: www.energieheld.de 
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Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 

BEG-Einzelmaßnahmen 

Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik) – Zuschuss: 

Der Investitionszuschuss für Heizungsanlagen beträgt bis zu 70 % der förderfähigen Kosten, also maximal 21.000 

Euro. Zusätzlich kann ein Emissionsminderungszuschlag in Höhe von 2.500 Euro für die Errichtung einer Bio-

masseanlage gewährt werden. 

 

* Der Klimageschwindigkeitsbonus wird für selbstnutzende Eigentümer*innen beim Austausch (Ersetzen und fachge-

rechter Entsorgung) einer betriebsfähigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizungsanlage oder einer 

mindestens 20 Jahre alten Gas- oder Biomasseheizung durch eine klimafreundliche Heizung gewährt. 

** Nur in Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung und/oder Raumheizungsunter-

stützung. 

*** Für Wärmepumpen wird ein zusätzlicher Effizienz-Bonus von 5 % gewährt, wenn (Ab-)Wasser, das Erdreich oder ein 

natürliches Kältemittel als Wärmequelle genutzt werden. 

**** Wenn der Bau des Wärmenetzes über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze gefördert wurde, dann kann 

keine Förderung über die BEG für den einzelnen Wärmenetzanschluss in Anspruch genommen werden. 

***** Gebäudenetz beschreibt ein Wärmeversorgungsnetz mit 2 bis maximal 16 Anschlüssen 

 

Neben der Grundförderung und dem Klimageschwindigkeitsbonus können selbstnutzende Eigentümer*innen 

einen Einkommensbonus von 30 % erhalten, wenn das zu versteuernde Jahreseinkommen des Haushalts 40.000 

Euro nicht überschreitet. 

  

Heizungsanlage Grundförderung 
Klimageschwindig- 

keitsbonus* 

Effizienz- 

bonus*** 

Maximaler 

Fördersatz 

Solarthermieanlage 30 % 20 %  70 % 

Biomasseanlage** 30 % 20 %  70 % 

Wärmepumpe 30 % 20 % 5 % 70 % 

Innovative Heizungstechnik auf 

Basis erneuerbarer Energien 
30 % 20 % 

 
70 % 

Wasserstofffähige Heizung 

(Investitionsmehrkosten) 
30 % 20 % 

 
70 % 

Stationäre 

Brennstoffzellenheizungen 
30 % 20 % 

 
70 % 

Wärmenetzanschluss**** 30 % 20 %  70 % 

Gebäudenetzanschluss***** 30 % 20 %   70 % 
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Weitere Förderprogramme im Bereich Heizung und Anlagentechnik

 Heizungsoptimierung – Zuschuss: Zuschuss von 15 % der Ausgaben für hydraulischen Abgleich, Austausch

von Umwälzpumpen, Dämmung von Rohrleitungen, Einbau von Flächenheizungen u.a. In Verbindung mit 

einem individuellen Sanierungsfahrplan erhalten Sie weitere 5 %. Die förderfähigen Ausgaben betragen max. 

60.000 Euro je Wohneinheit. Förderfähige Mindestvolumen: 300 Euro. Für Maßnahmen zur Emissi-

onsminderung von Biomasseheizungen beträgt der Fördersatz 50 % der förderfähigen Ausgaben.

 Fachplanung und Baubegleitung – Zuschuss: Zuschuss von 50 % der Ausgaben für Planung und Begleitung. 

Die förderfähigen Ausgaben sind begrenzt auf max. 5.000 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Bei 

Mehrfamilienhäusern liegt der Zuschuss bei max. 2.000 Euro je Wohneinheit und max. 20.000 Euro je Zuwen-

dungsbescheid.

 Anlagentechnik (außer Heizung) – Zuschuss: Zuschuss von 15 % (+5 % ISFP, s.o.) der förderfähigen Ausgaben 

bei Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inkl. Wärme-/Kälte-Rückgewinnung. 

Ebenso bei Kältetechnik zur Raumkühlung sowie beim Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs-

und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des 

Gebäudes („Efficiency Smart Home“) und bei einem Anschluss an ein (förderfähiges) Gebäudenetz. 
Die förderfähigen Ausgaben betragen max. 60.000 Euro je Wohneinheit.

 

 

Weiterführende Informationen: 

www.kfw.de und www.bafa.de 
 

Bildquelle: fontawesome.com; geänderte Farbgebung 

 

Alle Angaben wurden möglichst sorgfältig recherchiert, sind aber ohne Gewähr. 
 


